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Checkliste für Wiener Klein- Transporteure 
 

 

Sehr geehrtes Mitglied! 
 
Um Ihnen beim Abschluss von Verträgen mit Geschäftspartnern eine Orientierungshilfe zu ge-
ben, wurde von der Fachgruppe diese Checkliste in Verbindung mit Experten für Sie erstellt. 
Nutzen Sie diese Möglichkeit und prüfen Sie vor jedem Vertragsabschluss sorgfältig anhand 
dieser Checkliste den zu Grunde liegenden Vertrag.  
 
Bei Unklarheiten stehen Ihnen die Fachgruppe und die Experten der Wirtschaftskammer-
organisation gerne zur Seite. 
 
Vor dem Abschluss eines Subunternehmervertrages beachten Sie besonders folgende 
Punkte: 
 

���� Fallen Einlagen/Einstiegsgebühren (z.B.: Funkvermittlungsgebühr) an? (Funkvermitt-
lungsgebühren, Provisionen etc. fallen üblicherweise laufend an) 

���� Sind Pönalstrafen vorgesehen? 

���� Überprüfung der Bonität des Auftraggebers!! 

���� Ist ein Konkurrenzverbot vereinbart? 

���� Ist die unternehmerische Handlungsfreiheit gewährleistet? 

���� Kann man auch mit Kunden nach (eigener) Wahl Verträge abschließen? 

���� Wurden Kündigungsfristen vereinbart? 

���� In welchen Zeitabständen erfolgt die wechselseitige Verrechnung der erbrachten Leis-
tungen? (Zahlungskonditionen!) 

���� Besteht die Möglichkeit den Vertrag auch einseitig zu kündigen? 

���� Besteht ein ausgewogenes Verhältnis von Rechten und Pflichten? 
 
���� Werden die eigenen Forderungen durch Gegenforderungen geschmälert (Funkgebüh-

ren, Mieten für Funkgeräte, Fahrzeuge, etc.)? 
 

���� Muss der Subunternehmer selbst Leistungen wie zum Beispiel Gestaltung des eigenen 

Fahrzeuges erbringen: und wer trägt diese Kosten? 

���� Ist der Subunternehmer verpflichtet für eine bestimmte Transportversicherung für das 

Gut zu sorgen? 

���� Wer trägt die Kosten?      

 



 

 2 

���� Wurde in der Transportversicherung ein Regressverzicht mit dem Subunternehmer ver-

einbart? Wenn nicht ist der Abschluss einer CMR Versicherung noch mehr an-zuraten! 

���� Ist der Subunternehmer selbst CMR versichert - allenfalls über den Versicherungsschutz 

einer allfälligen Transportversicherung hinaus? 

���� Ist in der CMR Versicherung auch grob fahrlässiges Verhalten des Versicherungs-

nehmers selbst und/oder seiner Leute oder Subfrächter versichert? 

Weiters ist bei der Ausübung des Kleintransportgewerbes auf folgendes zu achten: 
 

 

Gewerbeumfang 
 

„Güterbeförderung mit Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugen mit Anhängern, deren höchst 
zulässiges Gesamtgewicht insgesamt 3 500 kg nicht übersteigt“ 

 

 
 

KT  bzw. KP -Kennzeichen 
 

Zur Ausübung des KT-Gewerbes muss das KFZ auf die Kennziffer 20 „zur Verwendung für 
die gewerbsmäßige Güterbeförderung bestimmt“, angemeldet werden. 
Die Bestätigung zum Erhalt des (gemäß Vormerkkennzeichenverordnung vorgeschrieben) Wie-
ner „KT-Kennzeichens“ erhalten Sie gratis i. d. Fachgruppengeschäftsstelle durch Vorlage des 
Auszuges aus dem Gewerberegisters und des Typenscheines (auch per Fax möglich). 
 

Regelung für Mietfahrzeuge 
Leihfahrzeuge, die im Rahmen des Wiener Kleintransportgewerbes eingesetzt werden,      
MÜSSEN seit 1. Juli 2007 mit einem „W…KP“ Kennzeichen ausgestattet sein. Bei kurzfristiger 
Vermietung zwischen KT - UnternehmerInnen kann auch ein KFZ mit KT Kennzeichen im 
Rahmen eines Mietvertrages verliehen werden. 
 

Gemäß § 6 Abs. 4 GüterbefG ist bei Mietfahrzeugen mitzuführen: 
� ein Vertrag über die Vermietung des KFZ, aus dem 
� der Name des Vermieters 
� der Name des Mieters 
� Datum und Laufzeit des Mietvertrages sowie das 
� Kennzeichen des KFZ hervorgeht. 
 

Hinsichtlich des Gewerberechtes ist in jedem Kraftfahrzeug mitzuführen: 
� Ein beglaubigter Auszug aus dem Gewerberegister gemäß § 6 Abs. 2 GüterbefG 
Dieses Dokument wird in Wien vom zuständigen Magistratischen Bezirksamt nach Vorweisung 
von KT bzw. KP verwendeten Kraftfahrzeugen, ausgestellt. 
 

Kein Wunschkennzeichen im KT-Gewerbe möglich! 
Die Zuweisung eines KT-Kennzeichens im Kleintransportgewerbe ist laut Bundespolizeidirekti-
on Wien laut § 48 Abs. 5 KFG unzulässig. 
 

 

Empfehlung für die Preisgestaltung: 

Verwenden Sie für Ihre  Basiskalkulation die „Kalkulationshilfe“ auf der Homepage der Fach-
gruppe: www.diekleintransporteure.at .  

 
 

 


